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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Ravensburg und dem 

Landkreis Biberach über die Übertragung der Aufgaben und Zuständigkeiten nach 

dem Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV) gemäß § 25 ff des Gesetzes 

über die Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die 

Versorgungsverwaltung Baden-Württemberg (VersVG);
Schreiben (E-Mail) des Landratsamts Ravensburg vom 07.03.2024, Frau Schmid

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Landratsamt Ravensburg und der Landkreis Biberach haben die o.g. öffentlich-rechtli

che Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben und Zuständigkeiten nach dem So

zialgesetzbuch abgeschlossen und mit Bezugsschreiben vom 07.03.2024 dem Regie

rungspräsidium Tübingen zur Genehmigung vorgelegt.

Die Voraussetzungen für die Genehmigung der o.g. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

liegen vor. Das Regierungspräsidium Tübingen genehmigt hiermit gemäß § 25 Abs. 5 i. V.
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mit § 28 Abs. 2 Nr. 2 GKZ die am 01.02. und 08.02.2024 Unterzeichnete öffentlich-rechtli

che Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben und Zuständigkeiten nach dem So

zialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV).

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist von den Beteiligten mit dieser Genehmigung öf

fentlich bekannt zu machen. Dabei ist nach den gesetzlichen Bestimmungen der Vereinba

rungstext mit dem Genehmigungsvermerk bekannt zu machen. Die öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung tritt gemäß § 25 Abs. 6 GKZ am Tag nach der letzten öffentlichen Bekannt

machung in Kraft.

Bemerkungen:

1. Nach § 8 Abs. 2 der Vereinbarung tritt diese zum 01.01.2024 in Kraft. Wie oben be

reits ausgeführt, kann diese erst am Tag nach der letzten öffentlichen Bekanntma

chung in Kraft treten.

2. Das Regierungspräsidium bittet um Vorlage der entsprechenden Bekanntma

chungsnachweise.

Keppler
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